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Keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit – Teilnahme der Stadt Wipper-
fürth an der „Clean-Clothes-Kampagne“ 
Antrag des Ratsherrn Andreas Schmitz / Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 
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Der Antrag zielt darauf ab, dass die Stadt Wipperfürth ihr Engagement im Kampf gegen 
ausbeuterische Kinderarbeit dadurch zum Ausdruck bringt, dass Bieterfirmen künftig nur 
noch dann Aufträge erhalten, wenn sie durch Vorlage eines Zertifikats einer unabhängigen 
Organisation oder Abgabe einer entsprechenden Erklärung nachweisen, dass die angebo-
tenen Produkte ohne Kinderarbeit hergestellt wurden. 
 
Die Verwaltung begrüßt ohne Einschränkung die auf internationaler Ebene eingeleitete 
Initiative zur Ergreifung von Maßnahmen zum Ausstieg aus ausbeuterischer Kinderarbeit. 
Eine Unterstützung dieser Bemühungen auf örtlicher Ebene durch den Ausschluss von 
Firmen, die die geforderte Bestätigung oder Zertifizierung nicht vorlegen, ist jedoch aus 
rechtlichen Gründen nicht möglich. 
 
Sowohl nach EU-Recht wie auch nationalem Recht sind Aufträge (nur) an fachkundige, 
leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zu vergeben. Andere oder weitergehende 
Vergabeanforderungen dürfen an Bieterfirmen nur dann gestellt werden, wenn dies durch 
verfassungsrechtlich einwandfreies Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist. Da derar-
tige gesetzliche Regelungen nicht vorliegen, wäre die Berücksichtigung vergabefremder 
Aspekte rechtswidrig und unwirksam. Ausschlüsse von Firmen, die auf anderen Kriterien 
als der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit basieren, führen letztlich zu 
Schadensersatzansprüchen der ausgeschlossenen Firmen.  
 
Beschlussentwurf: 
 

Der Antrag wird aus rechtlichen Gründen abgelehnt. 


